
dankliche Klarheit über deren Gliederung 
zu verschaffen.

Dabei ist der Erfahrungssatz zu be
rücksichtigen, daß aus der jeweiligen Tat 
und ihrer gesellschaftlichen Auswirkung 
unterschiedliche Anforderungen hinsicht
lich des — dem Gesetz entsprechenden — 
Aufbaus, Inhalts und Umfangs der Ur
teilsgründe erwachsen. Um Wiederholun
gen zu vermeiden, ist es nicht gleichgül
tig, an welcher Stelle der Urteilsbegrün
dung auf die Persönlichkeit des Angeklag
ten eingegangen wird. Dies am Anfang der 
Urteilsbegründung zu tun ist dann zweck
mäßig, wenn es für das Verständnis der 
Tatmotive und der Entscheidung zur Tat 
von besonderer Bedeutung ist, aber auch, 
wenn die Kenntnisse, Fähigkeiten und Er
fahrungen des Angeklagten für die Beur
teilung der Schuldfrage wesentlich sind.

In der Regel sollten Ausführungen über 
die Persönlichkeitsentwicklung des Ange
klagten mit der Erörterung desjenigen 
Problems verbunden werden, für das sie 
aufschlußreich sind, so sind z. B. die Be
ziehungen zwischen der Persönlichkeit des 
Angeklagten und der Strafzumessung in 
der Regel bei den Strafzumessungsgrün
den zu behandeln.

Haben bestimmte Seiten der Täterper
sönlichkeit nur jeweils für bestimmte im 
Urteil zu behandelnde Probleme Bedeu
tung, so ist es sinnvoll, diese einzelnen Per
sönlichkeitszüge (getrennt von den übrigen 
Persönlichkeitsmerkmalen) in ihrem Zu
sammenhang mit diesen Tatumständen 
darzustellen. Beeinflussen einzelne dieser 
Seiten der Täterpersönlichkeit zugleich 
auch die Strafzumessung, so brauchen sie 
unter den Strafzumessungsgründen nicht 
wiederholt zu werden; es genügt dann, daß 
sie hier unter Bezugnahme auf die früher 
getroffenen Feststellungen gewertet wer
den.25

Mühlberger hebt hervor, daß ähnliche Ge
sichtspunkte bei mehreren Handlungen 
eines Angeklagten oder mehrerer Ange
klagter zu beachten sind:

Ergeben sich aus der ersten Straftat 
weitere oder besteht ein Zusammen
hang zu den späteren Straftaten, 
dann ist eine chronologische Darstel
lung zweckmäßig, die diesen Zusam
menhang sichtbar macht.

— Enthalten von mehreren Straftaten 
jeweils einige die gleiche beweis
rechtliche oder materiellrechtliche Pro
blematik, so empfiehlt es sich, die so 
verbundenen Handlungen jeweils in 
einem Komplex festzustellen und ab
zuhandeln.

— Bei mehreren Tätern, die in unter
schiedlichem Umfang gemeinsam ge
handelt haben, ist es zweckmäßig — 
sofern dem nicht die vorstehenden 
Gesichtspunkte entgegenstehen —, je
weils die Handlungen im Komplex zu 
schildern, an denen die gleichen An
geklagten beteiligt waren. Darüber 
hinaus sollte jede einzelne Straftat 
beziffert werden, wenn es sich um eine 
größere Anzahl von Straftaten han
delt. Das erleichtert die bei der recht
lichen Beurteilung und bei der Be
gründung der Strafzumessung erfor
derlichen Bezugnahmen.

— Besteht bei mehreren Handlungen nur 
in einem Fall eine beweisrechtliche 
oder materiellrechtliche Problematik, 
dann sollte diese Handlung als letzte 
geschildert werden, um im Anschluß 
daran und mit dieser Problematik be
ginnend die Gesamtproblematik be

handeln zu können. Ist das im Einzel
fall nicht möglich, dann sollte die Be
weiswürdigung an die entsprechende 
Feststellung angeschlossen werden, 
auch wenn diese an einer anderen

• Stelle des Urteils steht.“26

Sachverhaltsdarstellung 
Sie bildet den Kern der Urteilsgründe. Ge
stützt auf solche Fakten, die in der Be
weisaufnahme erörtert worden sind "und zu 
denen sich die zur Mitwirkung berechtig
ten Beteiligten äußern konnten, schildert 
das Gericht zusammenhängend die Tatsa
chen, deren Feststellung als Voraussetzung 
für die Entscheidung über die strafrecht
liche Verantwortlichkeit des Angeklagten 
erforderlich ist. Damit sowohl die Feststel
lung der Straftat in ihren' individuellen 
und gesellschaftlichen Zusammenhängen 
als auch die ausgesprochenen Maßnahmen

25 Vgl. F. Mühlberger, „Anforderungen an 
Inhalt und Umfang des erstinstanzlichen 
Strafurteils“, Neue Justiz, 1973/5, S. 137 ff.; 
W. Peller/R. Schröder, „Inhalt und Um
fang des erstinstanzlichen Strafurteils“, 
Neue Justiz, 1984/7, S. 262.

26 F. Mühlberger, a, a. O., S. 140.
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